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Allgemeine Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen 

Stand November 2007 

1. Geltungsbereich 

Nachstehende Geschäftsbedingungen gelten für alle 
Verträge Lieferungen und sonstige Leistungen und 
somit auch für künftige Geschäftsbeziehungen, auch 
wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart 
werden.  
 
Sie haben Vorrang vor abweichenden allgemeinen 
Geschäftsbedingungen des Bestellers. 
 
Abweichungen, Ergänzungen sowie besondere 
Zwischenabreden bedürfen zu Ihrer Wirksamkeit der 
Schriftform. 
 
2. Verkaufsbedingungen 

Unsere Angebot verstehen sich freibleibend 
hinsichtlich der Lieferung und Preis.  
 
Bestellungen gelten erst nach unserer schriftlichen 
Auftragsbestätigung als angenommen.  
 
3. Liefertermine und Lieferverzögerungen 

Angaben von Liefer- und Fertigstellungsterminen sind 
nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich vereinbart 
wurden und ausdrücklich als verbindlich bezeichnet 
wurden.  
 
Die Einhaltung von Liefer- und Fertigstellungsterminen 
steht unter dem Vorbehalt richtiger und rechtzeitiger 
Selbstbelieferung. Sich abzeichnende Verzögerungen 
hat die Firma Jahn-Servicetechnik dem Besteller 
sobald als möglich mitzuteilen. 
 
Der Liefertermin gilt als eingehalten, wenn der 
Liefergegenstand zum Ablauf der Frist das Lager der 
Firma Jahn-Servicetechnik verlassen hat oder die 
Versandbereitschaft gemeldet ist.  
 
Alle Fälle höherer Gewalt geben uns das Recht, die 
vertragliche Lieferfrist um die Zeit der Verhinderung 
hinauszuschieben. Dauert die Verhinderung 
unangemessen lange, so kann jeder Vertragsteil 
schadenersatzfrei vom Vertrag zurücktreten. Bereits 
erbrachte Teilleistungen sind zu vergüten. 
 
4. Gefahrenübergang 

Die Gefahr geht auf den Besteller über, sobald der 
Liefergegenstand unser Lager zum Zwecke der 
Versendung verlassen hat und auch dann, wenn 
Teillieferungen erfolgen oder die Firma Jahn-
Servicetechnik noch andere Leistungen, z. Bsp. 
Anlieferung oder Aufstellung übernommen hat. 
 
 
 
 

6. Beanstandungen und Gewährleistung 

Die Gewährleistungsfrist beträgt 6 Monate. 
 
Mängel der gelieferten Sache sind gemäß § 377 Abs. 
1 HGB unverzüglich (max. 3 Werktage) zu rügen, 
andern falls gilt die gelieferte Sache nach § 377 Abs. 2 
HGB als genehmigt. 
 
Im Gewährleistungsfall bessert die Firma Jahn-
Servicetechnik nach eigener Wahl nach oder tauscht 
die gelieferte Ware gegen eine fehlerfreie Ware um. 
 
Stellt sich im Rahmen eines 
Gewährleistungsverlangens des Bestellers heraus, 
das der beanstandete Fehler auf eine andere 
technische Ursache zurückzuführen, als vom Besteller 
bei der Mängelrüge angegeben, so handelt es sich in 
keinem Fall um Gewährleistung. Der entstandene und 
belegte Aufwand wird daher dem Besteller in 
Rechnung gestellt. Dies gilt auch, wenn der Mangel 
durch Fehlbedienung des Bestellers verschuldet 
wurde. 
 
Der Besteller kann vom Vertrag zurücktreten, sofern 
dreimalige Nachbesserungsversuche der Firma Jahn-
Servicetechnik binnen jeweils angemessener Frist 
gescheitert sind. Weitergehende Ansprüche des 
Kunden sind ausgeschlossen. 
 
Verschleißteile sowie drehende Bauteile sind von 
jeglicher Art der Gewährleistung ausgeschlossen. 
 
Der Besteller ist vor der Ausübung von 
Gewährleistungsrechten verpflichtet, sich per E-Mail 
(info@jahn-servicetechnik.de) oder telefonisch (04542 
/ 995 97 94) mit dem jeweiligen Ansprechpartner der 
Firma Jahn-Servicetechnik in Verbindung zu setzen. 
 
7. Preise und Zahlungsbedingungen 

Unsere Verkaufspreise verstehen sich zuzüglich der 
jeweils geltenden Umsatzsteuer sowie Fracht- und 
Verpackungskosten. 
 
Zahlungen erbitten wir uns binnen 14 Tagen nach 
Rechnungsdatum ohne Abzug. 
 
Hat der Liefergegenstand einen Warenwert höher 
1.500,00 € so erfolgt die Lieferung grundsätzlich nur 
nach Zahlung per Vorkasse. Abweichungen hiervon 
bedürfen der Schriftform. 
 
Ein Abzug von Skonto oder Rabatten ist nur bei 
ausdrücklicher schriftlicher Vereinbarung zulässig. 
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Teillieferungen sind zulässig soweit für den Besteller 
zumutbar. 
 
5. Eigentumsvorbehalt 

Der Liefergegenstand bleibt bis zur vollständigen 
Bezahlung aller Forderungen unser Eigentum. 

 
Der Besteller darf den Liefergegenstand weder 
veräußern, verpfänden noch zur Sicherung übereignen 
solange seitens der Firma Jahn-Servicetechnik noch 
nicht alle Forderungen vollständig beglichen sind.  

 
Der Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
seitens des Bestellers berechtigt die Firma Jahn-
Servicetechnik vom Vertrag zurückzutreten und die 
sofortige Rückgabe des Liefergegenstandes zu 
verlangen. 
 

 
Bei Zahlungsverzug werden vorbehaltlich sonstiger 
Ansprüche vom Tage der Fälligkeit an 8% über den 
üblichen Bundesdiskontsatz liegende Verzugszinsen 
zzgl. der Umsatzsteuer berechnet. Die 
Geltendmachung weiteren Verzugsschadens bleibt 
hiervon unberührt. 
 
8. Salvatorische Klausel 

Sollte eine der vorstehenden Bestimmungen 
unwirksam oder nichtig sein oder werden, bleibt die 
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon 
unberührt. An die Stelle der unwirksamen oder 
nichtigen Vorschrift tritt die gesetzliche Regelung, es 
sei denn, die Parteien vereinbaren in rechtlich 
wirksamer Weise etwas anderes. Entsprechendes gilt 
für eine Regelungslücke. 
 
9. Anwendbares Recht, Gerichtsstand 

Es gilt bei allen Geschäftsbeziehungen zwischen der 
Firma Jahn-Servicetechnik und dem Besteller 
ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss des 
UN-Kaufrechts. 
 
Gerichtsstand ist das für den Sitz der Firma Jahn-
Servicetechnik zuständige Gericht. 
 

 


